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Amtliche Bekanntmachungen

der Stadt Pottenstein
  

Erlass einer neuen 

Erschließungsbeitragssatzung

Die Stadt Pottenstein erhebt zur Deckung ihrer Ausgaben
für  die  Erschließung  von  Grundstücken  einen  Erschlie-
ßungsbeitrag. Die Beiträge ermitteln sich bisher nach der
Erschließungsbeitragssatzung vom 20. Oktober 1999.

Sowohl  der  beitragsfähige  Erschließungsaufwand,  als
auch  die  Berechnungsfaktoren  sollen  nun  angepasst
werden.

Aus diesem Grund erlässt die Stadt Pottenstein folgende
Erschließungsbeitragssatzung:
  

Erschließungsbeitragssatzung
vom 19.04.2016

Die Stadt Pottenstein erlässt aufgrund von §§ 132 und 133
Abs. 3 Satz 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung  der  Bekanntmachung  vom  23.  September  2004
(BGBl.  I  S.  2414),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom
20.  Oktober  2015 (BGBl.  I  S.  1722)  und des Art.  23 der
Gemeindeordnung  für  den  Freistaat  Bayern  (GO)  in  der
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl.
S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Mai 2015
(GVBl. S. 82), folgende Satzung:
  

§ 1 Erhebung des Erschließungsbeitrags
Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes
für  Erschließungsanlagen  erhebt  die  Stadt  Pottenstein
einen  Erschließungsbeitrag  nach  den  Bestimmungen  des
Baugesetzbuches und dieser Satzung.
 

§ 2 Art und Umfang der Erschließungsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für:

1.   Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von 
Grundstücken ausgenommen solche in Kern-, Gewerbe-
und Industriegebieten dienen und an denen eine 
Bebauung,
a)    mit bis zu 2 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 

12 m bei beidseitiger und mit einer Breite bis zu 9 m
bei einseitiger Bebaubarkeit,

b)    mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 
15 m bei beidseitiger und mit einer Breite bis zu 12 
m bei einseitiger Bebaubarkeit,

c)    mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis 
zu 18 m bei beidseitiger und mit einer Breite bis zu 
13 m bei einseitiger Bebaubarkeit

zulässig ist. 

2.   Straßen,  Wege  und Plätze,  die  der  Erschließung von
Grundstücken in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten
dienen,  mit  einer  Breite  bis  zu 18 m, eine beidseitige
Bebauung  oder  gewerbliche  Nutzung  und  mit  einer
Breite bis zu 13 m, wenn eine einseitige Bebauung oder
gewerbliche Nutzung zulässig ist.

3.   Im Bereich von Kehren (Wendehämmern und Wende-
kreisen) erhöht sich die beitragsfähige Breite der Fahr-
bahn  um  die  Hälfte  der  nach  Nr.  1  beitragsfähigen
Breite, jedoch mindestens um 8 m.

4.  Öffentliche, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen
mit  Kraftfahrzeugen  nicht  befahrbare  Verkehrsanlagen
innerhalb der Baugebiete (z. B. Fußwege, Wohnwege)
sind  einschließlich  ihrer  Bestandteile  bis  zum  vollen
räumlichen Umfang beitragsfähig.

5.   Sammelstraßen sind bis zu einer Breite von 27,0 m 
beitragsfähig. Dies gilt auch für Plätze, die als 
Sammelstraßen anzusehen sind.
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6.   Die  beitragsfähige  Breite  für  Grünanlagen  und  Park-
flächen,  soweit  sie  Bestandteile  der  Verkehrsanlagen
sind, sowie für Radwege beträgt:
a)    bei Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspiel-

plätzen bis zu insgesamt 6,0 m
b)    bei Parkflächen, soweit sie Bestandteile der in Nr. 1 

Buchstaben a – c genannten Anlagen sind,
bis zu insgesamt 6,0 m

  

             soweit sie Bestandteile der in Nr. 1 Buchstabe d
             genannten Anlage sind,

bis zu insgesamt 12,0 m

c)    bei Radwegen bis zu 2,0 m je Straßenseite
zuzüglich je 1,10 m Sicherheitsstreifen

(2) Der Aufwand für Grünanlagen, die nach städtebaulichen 
Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschlie-
ßung erforderlich sind und kein Bestandteil der Verkehrs-
anlagen sind, ist beitragsfähig bis zu einer Fläche von 15 
v. H. der Summe der erschlossenen Grundstücksflächen.

(3) Der Aufwand für Parkflächen, die nach städtebaulichen 
Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschlie-
ßung erforderlich sind und kein Bestandteil der Verkehrsan-
lagen sind, ist beitragsfähig bis zu einer Fläche von 15 v. H. 
der Summe der erschlossenen Grundstücksflächen.

(4) Der Aufwand für Böschungen und Stützmauern ist 
beitragsfähig, wenn und soweit diese für die Herstellung der
Erschließungsanlagen erforderlich sind.

(5) Ergeben sich nach Abs. 3 unterschiedliche Höchst-
breiten, so gilt für die gesamte Verkehrsanlage die größte 
Breite.

 

§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen
Erschließungsaufwandes

(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den
tatsächlichen Kosten ermittelt.
(2)  Der  beitragsfähige  Erschließungsaufwand wird  für  die
einzelne  Erschließungsanlage  ermittelt.  Die  Stadt  Potten-
stein  kann  abweichend  von  Satz  1  den  beitragsfähigen
Erschließungsaufwand  für  bestimmte  Abschnitte  einer
Erschließungsanlage  oder  den  Aufwand  für  mehrere
Anlagen,  die  für  die  Erschließung  der  Grundstücke  eine
Einheit bilden, ermitteln.
 

§ 4 Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen
Erschließungsaufwand

Die Stadt Pottenstein trägt 10 v. H. des beitragsfähigen 
Erschließungsaufwandes.

§ 5 Abrechnungsgebiet
Die  von  den  einzelnen  Erschließungsanlagen  oder  von
bestimmten  Abschnitten  einzelner  Erschließungsanlagen
sowie  die  von  den  gemäß  §  6  zusammengefassten
Erschließungsanlagen  erschlossenen  Grundstücke  bilden
ein Abrechnungsgebiet.
 

§ 6 Verteilung des umlagefähigen
Erschließungsaufwandes

(1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gem. § 4 reduzierte 
beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die erschlos-
senen Grundstücke (Abrechnungsgebiet) nach deren Flä-
chen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der 
erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß 
berücksichtigt.

(2) Als Grundstücksfläche im Sinne des Abs. 1 gilt bei 
Grundstücken innerhalb des Geltungsbereiches eines 
Bebauungsplanes die Fläche, die baulich, gewerblich oder 
in vergleichbarer Weise genutzt werden kann.

(3)  Als  Grundstücksfläche  im  Sinne  des  Abs.  1  gilt  bei
Grundstücken  außerhalb  des  Geltungsbereiches  eines
Bebauungsplanes  und  bei  Grundstücken,  für  die  ein
Bebauungsplan  eine  bauliche,  gewerbliche  oder  eine
vergleichbare Nutzung nicht festsetzt,

1.   soweit sie an die Erschließungsanlage angrenzen, die 
Fläche zwischen der gemeinsamen Grenze der 
Grundstücke mit der Erschließungsanlage und einer im 
Abstand von 50 m dazu verlaufenden Linie; 
Grundstücksteile, die lediglich die wegmäßige 
Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben 
bei der Bestimmung der Grundstückstiefe 
unberücksichtigt,

2.   soweit sie nicht angrenzen, die Fläche zwischen der 
Grundstücksgrenze, die der Erschließungsanlage 
zugewandt ist und einer im Abstand von 50 m dazu 
verlaufenden Linie.

Überschreitet die tatsächliche Nutzung die Abstände nach 
Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2, so fällt die Linie zusammen mit der 
hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.

(4) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der 
Nutzung wird die Fläche (Abs. 2 oder 3) vervielfacht mit
1.    1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss,
2.    1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen,
3.    1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen,
4.    zuzüglich 0,1 für jedes weitere Vollgeschoss,
5.    0,5 bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder 

gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt 
werden können (z. B. Dauerkleingärten, Freibäder, 
Friedhöfe, Sportanlagen).

(5) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines
Bebauungsplanes ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse 
wie folgt:

1.   Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der 
höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse.

2.   Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der 
Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt durch 3,5, 
wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder 
abgerundet werden.

3.   Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als 
Zahl der Vollgeschosse die höchstzulässige Höhe geteilt
durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder 
abgerundet werden.

4.   Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der 
Vollgeschosse zugelassen oder vorhanden, ist diese 
zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die 
zulässige Baumassenzahl oder die höchstzulässige 
Gebäudehöhe überschritten werden.

(6) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches 
eines Bebauungsplanes oder für Grundstücke, für die ein 
Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die 
Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, 
ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse:
1.   Bei bebauten Grundstück aus Höchstzahl der tatsäch-

lich vorhandenen Vollgeschoss. Ist die Zahl der Voll-
geschosse wegen der Besonderheit nicht feststellbar, 
gilt als Zahl der Vollgeschosse die Höhe des Bauwerkes
durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- und 
abgerundet werden.

2.   Bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken aus 
der Zahl der auf den Grundstücken der näheren 
Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse.

3.   Bei Grundstücken auf denen keine Bebauung zulässig 
ist, die aber gewerblich genutzt werden können, werden 
zwei Vollgeschosse zugrunde gelegt.

4.   Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stell-
plätze zulässig oder vorhanden sind, wird ein Vollge-
schoss zugrunde gelegt.
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(7) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der 
Nutzung werden die in Abs. 4 festgesetzten Faktoren um 
0,5 erhöht
1.   bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetz-

ten Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten
2.   bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festset-

zung  durch  Bebauungsplan  eine  Nutzung  wie  in  den
unter  Nr.  1  genannten  Gebieten  vorhanden  oder
zulässig ist;

3.   bei Grundstücken außerhalb der unter Nr. 1 und Nr. 2
bezeichneten Gebiete, die gewerblich, industriell oder in
ähnlicher  Weise  (z.  B.  Grundstücke  mit  Büro-,
Verwaltungs-,  Post-,  Bahn-,  Krankenhaus-,  oder
Schulgebäuden)  genutzt  werden,  wenn diese  Nutzung
nach  Maßgabe  der  Geschossflächen  überwiegt.  Liegt
eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich
zur Bebauung vor, gilt die tatsächlich so genutzte Fläche
als Geschossfläche.

(8) Abs. 7 gilt nicht für durch selbständige Grünanlagen 
erschlossene Grundstücke.

 

§ 7 Kostenspaltung

Der Erschließungsbeitrag kann für
1.    Grunderwerb,
2.    Freilegungen,
3.    Fahrbahnen,
4.    Radwege,
5.    Gehwege,
6.    unselbständige Parkflächen,
7.    unselbständige Grünanlagen,
8.    Mischflächen,
9.    Entwässerungseinrichtungen,
10. Beleuchtungseinrichtungen gesondert und in beliebiger 

Reihenfolge
erhoben werden.
Mischflächen im Sinne von Nr. 8 sind solche Flächen, die
innerhalb der Straßenbegrenzungslinien Funktionen der in
den  Nr.  3  bis  7  genannten  Teileinrichtungen  miteinander
kombinieren  und  bei  der  Gliederung  der  Erschließungs-
anlage  ganz  oder  teilweise  auf  eine  Funktionstrennung
verzichten.

 

§ 8 Merkmale der endgültigen Herstellung der
Erschließungsanlagen

(1)  Straßen,  Wege  und  Plätze,  mit  Kraftfahrzeugen nicht
befahrbare  Verkehrsanlagen,  Sammelstraßen  und
selbständige Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn
1.    ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und
2.   sie  über  betriebsfertige  Entwässerungs-  und Beleuch-

tungseinrichtungen verfügen.
Die  flächenmäßigen  Bestandteile  ergeben  sich  aus  dem
Bauprogramm.
 

(2)  Die  flächenmäßigen  Bestandteile  der  Erschließungs-
anlage sind endgültig hergestellt, wenn

1.   Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung 
auf tragfähigem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, 
Beton, Platten, Pflaster aufweisen; die Decke kann auch
aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise 
bestehen;

2.   unselbständige  und  selbständige  Parkflächen  eine
Befestigung auf tragfähigem Unterbau mit einer Decke
aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster, Rasengittersteinen
aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichem
Material neuzeitlicher Bauweise bestehen;

3.   unselbständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind;

4.   Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Nr.
1 hergestellt und die unbefestigten Teile gemäß Nr. 3 
gestaltet sind.

(3) Selbständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, 
wenn ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und 
gärtnerisch gestaltet sind.

§ 9 Immissionsschutzanlagen
Bei  Anlagen zum Schutz von  Baugebieten  gegen  schäd-
liche  Umwelteinwirkungen  im  Sinne  des  Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes werden Art, Umfang und Merkmale der
endgültigen Herstellung sowie die Verteilung des beitrags-
fähigen Erschließungsaufwands durch Satzung im Einzelfall
abweichend oder ergänzend geregelt.
 

§ 10 Vorausleistungen

Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitrags-
pflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang entstanden 
ist, Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen 
Erschließungsbeitrages erheben.

§ 11 Ablösung des Erschließungsbeitrages

(1) Der Erschließungsbeitrag kann für eine Erschließungs-
anlage nur insgesamt abgelöst werden.
(2) Der Ablösungsbetrag bemisst sich nach der voraussicht-
lichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermit-
telnden Erschließungsbeitrages.
(3) Ein Rechtsanspruch auf eine Ablösung besteht nicht.
 

§ 12 In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 
20. Oktober 1999 außer Kraft.

Pottenstein, den 19.04.2016

gez.

Frühbeißer
Erster Bürgermeister

  

Abwasserabgabe für Kleineinleiter

Befreiung von der Abwasserabgabe 2015
Demnächst  muss  durch  die  Stadt  Pottenstein  die
Veranlagung  der  Abwasserabgabe  für  das  Jahr  2015
vorgenommen  werden.  Grundstückseigentümer,  die  im
Besitz  einer  Kleinkläranlage  sind,  können  nur  befreit
werden,  wenn  folgende  Aufzeichnungen  aus  dem
Betriebstagebuch vorgelegt werden:

• Nachweis über die durchgeführten Wartungen mit
dem Ergebnis der Schlammspiegelung

• Sofern  eine  Schlammbeseitigung  erforderlich  ist,
hierüber  eine  Bescheinigung  über  die
ordnungsgemäße  Beseitigung  (Abfuhr  an  eine
Kläranlage/Beseitigung  nach  dem  Abfall-
recht/landwirtschaftliche  Ausbringung  nach  der
Klärschlammverordnung.

Um Vorlage der entsprechenden Nachweise bei der Stadt
Pottenstein, Kämmerei, Zimmer Nr. 5, per Fax 09243/708-
10  oder  per  E-Mail  monika.einert@pottenstein.bayern.de
bis spätestens 15.06.2016 wird gebeten.

mailto:monika.einert@pottenstein.bayern.de
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Aus dem Standesamt

Beim  Standesamt  Pottenstein  wurden in  der  Zeit  vom
12.04.2016 bis  17.05.2016 die  Sterbefälle  folgender
Personen beurkundet: 
 

22.04.2016: Frau Hedwig Ottilie Anna Hofmann, 
geb. Schillert, Pottenstein
  

24.04.2016: Frau Anna Krellner, geb. Dreßel, 
Schüttersmühle
 

27.04.2016: Herr Otto Gerhard Rupprecht, Kühlenfels
 

28.04.2016: Frau Margaretha Körber, geb. Dümmler, 
Pottenstein

Führungszeugnis

Antrag auf Ausstellung eines Führungszeugnisses 
gemäß § 30 Bundeszentralregistergesetz
 
Jede Person,  die  das 14.  Lebensjahr  vollendet  hat,  kann
einen  Antrag  auf  Ausstellung  eines  Führungszeugnisses
aus  dem  Bundeszentralregister  bei  der  Meldebehörde
stellen.  Hat  die  betroffene  Person  einen  gesetzlichen
Vertreter, so ist auch dieser antragsberechtigt. 
Der Antragsteller hat seine Identität, z. B. durch die Vorlage
eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses - und
wenn  er  als  gesetzlicher  Vertreter  handelt,  seine
Vertretungsvollmacht nachzuweisen. 
Die  Gebühr  in  Höhe  von  13,00  €  ist  direkt  bei  der
Antragstellung fällig.
Es  wird  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass  sich  der
Betroffene und sein gesetzlicher Vertreter  bei  der Antrag-
stellung  nicht durch eine bevollmächtigte Person vertreten
lassen können, d. h. der Antragsteller bzw. der gesetzliche
Vertreter muss zur Beantragung persönlich erscheinen.

Amtsblatt der Stadt Pottenstein

Werbeanzeigen und Inserate

Die  Stadt  Pottenstein  stellt  Werbefläche  in  ihrem
Amtsblatt  zur  Verfügung.  Gegen  eine  Gebühr  können
Unternehmen oder auch Privatpersonen eine Anzeige im
Amtsblatt  abdrucken  lassen,  um  für  Dienstleistungen,
Produkte  oder  Veranstaltungen  zu  werben.  Die  Gebühr
variiert hierbei je nach Größe der Werbeanzeige, bezogen
auf eine DIN 4 Seite.

Der Stadtrat  der Stadt Pottenstein hat in seiner Sitzung
vom  18.04.2016  die  Anpassung  der  Gebühren  für
Werbeanzeigen wie folgt beschlossen:

Art der Anzeige Preis 
1/8 Seite (Standard – 
Kleinanzeige)

30,00 €

1/4 Seite 35,00 €
1/3 Seite 45,00 €
1/2 Seite 65,00 €
1 Seite 110,00 €

Der Rabatt für ortsansässige Vereine im Gemeindegebiet
beträgt in der Regel 50 %, wobei aber mindestens 20 € zu
zahlen  sind.  Der  Rabatt  von  10 %  bei  mindestens

6maliger Insertion/Jahr bleibt.

Die neue Gebührenregelung gilt ab dem 01.07.2016.
 
Artikel und Anzeigen, die im Amtsblatt veröffentlicht 
werden sollen, können per E-Mail an 
poststelle@pottenstein.bayern.de gesendet werden.
 
Es ist  anzumerken,  dass die Stadt  Pottenstein  keinerlei
Haftung für den Inhalt von Berichten und Werbeanzeigen
Dritter  übernimmt.  Außerdem behält  sie  sich  das Recht
vor,  den  Abdruck  von  unangemessenen  Inseraten,  mit
beispielsweise  diskriminierenden  oder  verfassungs-
feindlichen Inhalten, zu verweigern. 
Die  redaktionelle  Verantwortung  obliegt  dem  Ersten
Bürgermeister der Stadt Pottenstein.
 

Termine Problemmüll 

➢ Sa., 18.06., 11.45 – 12.15 Uhr:
Kühlenfels/Waidach: Parkplatz (Am Festplatz)

➢ Sa., 18.06., 13.00 – 13.30 Uhr:
Elbersberg, Parkplatz Sportplatz

➢ Sa., 02.07., 12.00 – 12.30 Uhr:
Hohenmirsberg: Feuerwehrhaus

➢ Sa., 15.10., 11.30 – 12.00 Uhr:
Regenthal: Sportplatz

➢ Sa., 29.10., 11.30 – 12.30 Uhr:
Pottenstein, Bauhof/Wertstoffhof

Die  Anlieferung  am  Umweltmobil  ist  nur  zu  den
offiziellen Standzeiten gestattet. 
  

Das wird beim Umweltmobil angenommen:
➢ Pflanzen- und Schädlingsbekämpfungsmittel, 

Holzschutzmittel

➢ Ölhaltige Abfälle, z. B. Ölschlämme, mineralölhaltige 
Fette, tropfende verbrauchte Öl- und Chemikalien-
binder, Ölfilter, ölverschmutzte Gebinde bis max. 35 l; 
Altöl bis max. 10 l.
 i Altöl sollte man besser an die Verkaufsstellen 

zurückgeben, da diese zur Rücknahme 
verpflichtet sind.

➢ Lösemittelhaltige Abfälle und Substanzen, 
z. B. Benzin, Spiritus, Kaltreiniger, Kleber, Abbeiz-
mittel, Frostschutzmittel, Bremsflüssigkeit

➢ Säuren, Laugen, Salze, Chemikalienreste aus dem 
Hobbybereich, z. B. Fotochemikalien

➢ Desinfektionsmittel und Haushaltsreiniger
➢ Flüssige Farben und Lacke
➢ Batterien (z. B. Kfz-Batterien, Knopfzellen-Batterien, 

Akkus und sonstige Batterien); 
i Haushaltsbatterien müssen auch von den 
Verkaufsstellen zurückgenommen werden, für Kfz-
Batterien gilt eine Pfandregelung.

➢ PCB-haltige Kleinkondensatoren
➢ Spraydosen mit Restinhalt, Feuerzeuge mit Restinhalt
➢ Quecksilber (z. B. in Schaltern, Thermometern), 

Blei- und Zinnreste
➢ Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen
➢ Mit Gefahrensymbolen gekennzeichnete Behälter mit 

Inhalt
➢ Behältnisse mit unbekanntem Inhalt
➢ Medikamente;   i Medikamente (außer Zytostatika 

und flüssige Arzneimittel) können auch über die 
Restmülltonne entsorgt werden.

mailto:poststelle@pottenstein.bayern.de
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➢ PUR-Montageschaumdosen enthalten schädliche 
Rückstände und dürfen nicht zum Restmüll oder zur 
Weißblechsammlung gegeben werden. 
Abgabemöglichkeiten bestehen nicht nur beim 
Umweltmobil, sondern auch in den Wertstoffhöfen und 
den Verkaufsstellen.

 
Weitere Informationen:
Landratsamt Bayreuth, Herr Werner Hübner, 
Tel. 0921/728-287.

Zweites Lebendkickerturnier 
zugunsten unserer Kindergärten
 

Erneut ein Riesenerfolg!
 

Am  23.  April  2016  wurde  auf  dem  Gelände  der  Graf-
Botho-Schule Pottenstein für die gute Sache gekickt.

Mit viel Freude und sportlichem Ehrgeiz beteiligten sich 16
Mannschaften  am  Lebendkickerturnier,  darunter  4  aus
Pegnitz.

Den  ersten  Platz  belegten  „Arminia  Bierbestellt“,  den
zweiten  „Papas  Rasselbande“  und  den  dritten  die
Ministranten Kirchenbirkig.

Der Erlös von stattlichen 2.920,00 € wurde am 10. Mai
2016 an die Einrichtungsleiterinnen übergeben.

An dieser Stelle ein herzliches Vergelt’s Gott an alle, die
zum  Gelingen  dieser  Veranstaltung  beigetragen  haben.
Alle  Mitwirkenden  unterstützen  mit  ihrem  persönlichen
Einsatz nachhaltig die Arbeit mit und für unsere Kleinsten. 

gez.
Maria Dreßel, Jugendbeauftragte

Pottensteiner Sommerferienprogramm 

Dem Erfolg der letzten Jahre Rechnung tragend, möchten
wir in unserer Gemeinde das Ferienprogramm für unsere
Kinder gemeinsam mit Ihnen gestalten.
Wir als Verantwortliche können darauf bauen, dass  sich
kreative  Köpfe  in  den Vereinen,  Institutionen,  Betrieben
usw. mit ihren Ideen und persönlichen Engagement auch
beim diesjährigen Ferienprogramm einbringen.
Wir alle sind Pottenstein! 
Anmeldungen erbeten bis 15. Juni 2016 
beim  Tourismusbüro  der  Stadt Pottenstein,  Frau  Steffi

Ribold Büttner, Tel.: 09243/708-41, Fax: 09243/708-40, 
E-Mail: steffi.ribold@pottenstein.bayern.de 

Für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung bereits im Voraus
DANKE!
  
gez.
Maria Dreßel
Jugendbeauftragte der Stadt Pottenstein

  

Information für Senioren
  

Fahrt  nach  Bayreuth  zum  Besuch  der
Landesgartenschau
  

Die  Senioren/innen der  Stadt  Pottenstein  fahren  am
Mittwoch, den 22.  Juni 2016 zur  Landesgartenschau
nach Bayreuth.

Der Fahrpreis inklusive Eintritt beträgt 20,00 Euro.

Die Abfahrtszeiten sind wie folgt:
• Kirchenbirkig:  8.30 Uhr
• Regenthal:         8.35 Uhr
• Waidach:           8.40 Uhr
• Kühlenfels:        8.45 Uhr
• Elbersberg:       8.55 Uhr
• Pottenstein, Minigolfplatz:  9.00 Uhr
• Pottenstein, Bayreuther Berg:  9.05 Uhr
• Hohenmirsberg:                   9.15 Uhr
• Vorderkleebach:                   9.20 Uhr

Die Rückfahrt erfolgt ca. um 17.00 Uhr.

Anmeldungen bitte bei der Stadt Pottenstein unter 
Tel. 09243 /708-0.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Erwin Sebald
Seniorenbeauftragter der Stadt Pottenstein

------------------------------------------------------

  

   

Öffnungszeiten: 
 

Rathaus: 
Mo. - Fr.: 8 – 12 Uhr, Do. zusätzlich 14 – 18 Uhr
Tel. 09243/708-0
E-Mail: poststelle@pottenstein.bayern.de
Internet: www.pottenstein.de
     

Tourismusbüro: 
Mo. - Fr. 9 - 17 Uhr und Sa. 10 - 12 Uhr
Tel. 09243/708-41, E-Mail: info@pottenstein.de
    

Recyclinghof beim Bauhof:
Do. 14 -  18 Uhr  und Sa. 9 – 12 Uhr
  
Am Freitag, 27.05. bleibt das Rathaus und der 
Bauhof geschlossen!

mailto:info@pottenstein.de
mailto:steffi.ribold@pottenstein.bayern.de
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Aktuelles aus dem Tourismusbüro
  

„Kultur in der Teufelshöhle“ – Auftakt mit 
Wolfgang Buck; 
Eintrittskarten als Geschenkidee
Am  Samstag,  4.  Juni gastiert  der  „singende  Pfarrer“
Wolfgang Buck mit seinem Soloprogramm „Su kammers
aushaldn“  um  20  Uhr  in  der  Teufelshöhle  und  eröffnet
damit  die  diesjährige  Veranstaltungsreihe  in  der
Höhlenkulisse. 

Die  weiteren  Termine  sind:  16.  Juli  Harmonikaorchester
Hersbruck,  22.  Juli  „Der  Wolf  und die  sieben Geißlein“,
30. Juli „Sommernachtstraum“, 12. August „Kalif Storch“,
2.  September  „Ich  mach  dich  gesund,  sagte  der  Bär“
(nach  Janosch),  10.  September  Kabarett  mit  TBC
„DAPPen  wie  wir“,  8.  Oktober  Irish  Folk  mit  dem
Harfenvirtuosen Andy Lang. 

Karten  zu  allen  Veranstaltungen  gibt  es  auch  im
Vorverkauf im Tourismusbüro. 
Falls also jemand noch ein schönes Geschenk sucht – mit
Eintrittskarten für die eine oder andere Veranstaltung oder
einem Gutschein für  eine Veranstaltung nach Wahl trifft
man meistens den Geschmack!
 

Kerwakalender Fränkische Schweiz
Kürzlich ist eine neue Info-Broschüre erschienen: 
Der  „Kerwakalender  2016“  für  die  Fränkische  Schweiz.
Diese Info ist nicht nur für Gäste, sondern vor allem für
Einheimische sehr interessant und auch wichtig. 
Die Broschüre liegt kostenlos im Tourismusbüro auf. 
 

Kurzwanderführer „Klumpertal“ und „Oberes 
Püttlachtal“ und weitere Informationen
Zu unseren beiden beliebten Wandertälern haben wir vor 
einiger Zeit jeweils einen neuen, informativen Flyer 
herausgebracht. Diese liegen kostenlos im Tourismusbüro
aus. Ebenso gibt es im Tourismusbüro nahezu sämtliche 
wichtige und aktuelle Informationen zu Pottenstein, der 
Fränkischen Schweiz und darüber hinaus. 
Kommen Sie einfach vorbei und informieren sich aus 
erster Hand!
 

Wanderkarte Pottenstein in der 7. Auflage 
erschienen
Seit  Februar  gibt  es  die  7.  Auflage  der  Wanderkarte
Pottenstein 1:25.000. Neu darin sind die Linien des VGN
–  eine  weitere  durchaus  wichtige  Information  für  alle
Wanderer. Die Karte ist zum Preis von 4,00  €  im Touris-
musbüro, an der Tankstelle oder im Kaufhaus Seyferth in
Pottenstein erhältlich. 
 

Touristik-Informations-System
Nach  Umstellung  der  Pottensteiner  Internetseiten  kom-
men nun die Buchungsanfragen über das neue Zimmer-
und Wohnungsvermittlungsprogramm direkt an die Gast-
geber.  Wir  bieten  allen  Gastgebern,  die  noch  nicht
vermittelbar sind, wiederum an, sich an dem Zimmer- und
Wohnungsvermittlungsprogramm zu beteiligen. 
Die entsprechende Vereinbarung ist mit dem Tourismus-
büro abzuschließen. Unser Team berät Sie gerne.
 

Belegtzeiten
Wir weisen alle Gastgeber, die im Informationssystem der
Stadt  Pottenstein  dabei  sind,  darauf  hin,  ihre  Betriebs-
daten tagesaktuell zu halten.  

Aktuelle Naturparkmaßnahmen
Aktuell  ist  das  Tourismusbüro  dabei,  im  Klumpertal  an
markanten Stellen informative Schilder  anzubringen,  um
den  Gästen  einen  Aufenthalt  noch  angenehmer  zu
machen. Eine weitere, sehr umfangreiche Maßnahme ist
die  Panoramabeschilderung  auf  dem  Aussichtsturm
„Himmelsleiter“, die demnächst umgesetzt wird.
 

Preise für die Landesgartenschau
Für  den  Auftritt  der  Stadt  Pottenstein  Ende  Juli  im
Regionalpavillon  auf  der  Landesgartenschau  Bayreuth
wird  es  ein  Glücksrad geben.  Dazu  benötigen wir viele
kleine Preise. Wir würden uns freuen, wenn Sie geeignete
Gewinne  zur  Verfügung  stellen  und  im  Tourismusbüro
vorbeibringen. 
Bereits im Voraus herzlichen Dank! 
 

Pottenstein, 12. Mai 2016

gez.

Thomas Bernard
Leiter Tourismusbüro

Dreifachehrung bei Familie Niklas / 
Berner in Wannberg
Das  kommt  auch  nicht  alle  Tage  vor.  Dreimal  gab  es
kürzlich  einen  Grund  zur  Ehrung  bei  Familie  Niklas  in
Wannberg. Neben der  Goldenen Hochzeit des Ehepaars
Niklas  wurde  Herbert  Plewka  aus  Gelsenkirchen  für
40 Urlaube  in Wannberg - in den letzten Jahren  bei der
Familie Niklas  -  sowie zu seinem 90. Geburtstag seitens
des  Leiters  des  Pottensteiner  Tourismusbüros,  Thomas
Bernard,  geehrt. 

Trotz seiner 90 Jahre ist Herbert Plewka immer noch ein
begeisterter  Wanderer,  der  bei  jedem Urlaub  auch  eine
Tagestour  nach  Gößweinstein  unternimmt.  Dass  er  als
Gelsenkirchener  auch  Fan  vom  FC  Schalke  04  ist,
versteht sich von selbst.  

Wie  so  oft  hat  sich  die  langjährige  Treue  aus  Zufall
entwickelt. Vor 40 Jahren unterbrachen die Plewkas ihre
Reise  nach  Österreich  auf  halber  Strecke  –  aus  der
Zwischenübernachtung wurde ein Stammquartier, wobei in
erster Linie Land und Leute und die Gastfreundschaft der
Vermieter entscheidend waren.

von links Ingrid Berner, das Ehepaar Niklas, Herbert Plewka 
und Reinhold Berner.



Amtsblatt Nr. 05/2016 Seite 7 26. Mai 2016

Veranstaltungen
 Tüchersfeld, Fränkische Schweiz-Museum: Sonderausstellung 
„Als das Mammut zu schwitzen begann“, 
Dauer bis zum 18.09.2016.
Info: Tel. 09242/1640, www.fsmt.de
  

jeweils mittwochs und freitags, 17.00 Uhr:
Pottenstein, Bruckmayer´s Urbräu: Wissenswertes über das 
Bier mit Umtrunk, Brauereibesichtigung und Erhalt eines Bier-
Diploms, Preis: 4,50 €/Person  zuzügl. 1,00 € Bier-Diplom 
(falls gewünscht)
 

jeweils mittwochs und samstags, 16.00 Uhr:
Pottenstein:  Kulinarische  BierStadt(ver)führung:  Erleben  Sie
500 Jahre  bayerisches  Reinheitsgebot  in  Pottenstein.  Lernen
Sie unsere drei Brauereien bei einer informativen Stadtführung
von  Brauerei  zu  Brauerei  kennen.  Dabei  erfahren  Sie
Wissenswertes  über  das  Felsenstädtchen,  zum  örtlichen
Brauwesen  und  zum  Reinheitsgebot  und  können  dabei  drei
verschiedene  Biere  testen.  Zum  Abschluss  gibt  es  „Blaue
Zipfel“, für Vegetarier Rostklöße mit Ei.
Leistungen:  Brauereiführung/Biervortrag  (30  Minuten),  Stadt-
führung, Drei Schoppen Bier, ein Essen
Preis: 18,00 €/Person, Dauer ca. 2,5 – 3 Std.
Anmeldung beim Tourismusbüro Pottenstein, Tel. 09243/708-41.
Leitung: Birgit Haberberger / Georg Habermann
 

jeweils  mittwochs,  18.30  Uhr:  Kirchenbirkig,  Schützenhaus:
Jugendschießtraining des Schützenvereins Kirchenbirkig
 

jeweils mittwochs, 19.00 Uhr: Pottenstein, Schießhaus 
Gasthof Mager: Training der Schützengesellschaft Pottenstein 
   

jeweils freitags, 19.00 Uhr: 
Tüchersfeld, Pfarrheim, Am Lindsbach: Jugendtraining und 
Spieleabend des Schachclubs Pottenstein  

  
• Donnerstag, 26.05. und Freitag, 27.05.2016: 

Waidach, Schützenhaus: Schützenkerwa  des 
Schützenvereins Waidach
 

• Freitag, 27.05.2016, 14.00 Uhr: Pottenstein: Stadtrundgang
durch die  historische Altstadt,  Treffpunkt  beim  Tourismus-
büro am Rathaus,  Dauer:  ca.  1,5  Std.,  keine Anmeldung
erforderlich, kostenlos. Leitung: Thomas Bernard 
 

• Freitag,  27.05.2016,  17.00 Uhr:  Teufelshöhle Pottenstein:
Sonderführung  mit  vielen  Informationen  rund  um  die
Teufelshöhle, u.a. Entstehung und Erschließung der Höhle,
Bildung  der  Tropfsteine,  Geschichtskunde,
Atemwegstherapie,  Fauna,  Flora  und  Technik  früher  und
heute.  Dauer  ca.  100  Minuten,  Teilnehmerzahl  begrenzt.
Preis: Erwachsene: 9,00 €, Kinder 8,00 €. 
Anmeldung unter Tel. 09243/208, Kasse Teufelshöhle
 

• Sonntag, 29.05.2016, 10.30 Uhr:
Pottenstein, Kurpark: Kurkonzert. Es spielt die Stadtkapelle
Pottenstein. Eintritt frei!
  

• Donnerstag, 02.06.2016,  14.00 Uhr: Geführte Wanderung
rund um Pottenstein, Gehzeit ca. 3 Stunden, Treffpunkt vor
dem  Tourismusbüro  am  Rathaus,  Wanderführer  Johann
Brendel,  keine  Anmeldung  erforderlich,  die  Wanderung
findet ab 5 Personen statt. Teilnahme kostenlos.
 

• Freitag, 03.06.2016, 14.00 Uhr:
Wanderung  „Das  Klumpertal  erleben“  -  Exkursion  durch
eines  der  schönsten  und  unberührtesten  Täler  der
Fränkischen  Schweiz,  Leitung:  Steffi  Ribold-Büttner  /
Thomas Bernard, Tourismusbüro Pottenstein.
Treffpunkt um 14.00 Uhr am Parkplatz Eingang Klumpertal
(Wanderparkplatz  zwischen  Schüttersmühle  und  Kirchen-
birkig),  Dauer  ca.  2  Stunden,  Teilnahme  kostenlos,  die
Exkursion  findet  ab  5  Personen  statt,  keine  Anmeldung
erforderlich!  Info  Tel.  09243/708-41,  Tourismusbüro
Pottenstein
 

• Samstag, 04.06.2016, 20.00 Uhr:
Teufelshöhle Pottenstein: Kabarett mit Wolfgang Buck 
„Su kammers  aushaldn“.  Karten im Vorverkauf  im Touris-
musbüro Pottenstein, Tel. 09243/708-41. 

• Samstag, 04.06.2016, 20.00 Uhr:
Felsenbad Pottenstein: Open-Air-Konzert mit HUEBNOTIX,
- Rock History unplugged, Einlass ab 19.30 Uhr, Karten an der
Abendkasse. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert am
05.06. statt. Info www.huebnotix.de und www.felsenbad.eu 
 

• Samstag, 04.06.2016, 20.15 Uhr:
Pottenstein:  Fledermausführung,  Treffpunkt  am
Wanderparkplatz hinter dem Seniorenhaus St. Elisabeth am
Ziersmühlensteg, Dauer: ca. 2 Stunden, 
Beitrag: Erwachsene: 5,00 €
Anmeldung erforderlich bei Herrn Thomas Büttner, 
Tel. 0157 52713310, info@die-fraenkische-schweiz.com
 

• Sonntag, 05.06.2016, 14.00 Uhr:
Pottenstein:  „Sagenhafte  Wanderung“  -  Der  Wanderer
erfährt neben den Naturschönheiten des Püttlachtals auch
die  eine  oder  andere  schauerliche  Sage  direkt  vom
jeweiligen Ort.  Die  mittelschwere Rundtour  ist  ca.  13 km
lang und dauert ca. 4 Std., Gebühr: 6,00 €/Person.
Treffpunkt: Parkplatz hinter dem SeniVita Haus St. Elisabeth
Pottenstein, Info Tel. 0157 52713310.
 

• Sonntag, 05.06.2016, 15.00 Uhr:
Haßlach: Wanderung „Wie die Fränkische Schweiz zu ihrem
Namen  kam“.  Auf  einem  Streifzug  durch  das
Naturschutzgebiet  „Hohe  Leite“  entführt  Geoparkrangerin
Isabelle Stickling in die Vergangenheit.  Ein faszinierendes
Geflecht  aus  Geologie,  Kulturlandschaft  und  Geschichte
offenbart  sich,  Treffpunkt:  Haßlach,  Wanderparkplatz  bei
den Linden, Richtung Steifling 

Gebühr: 4,00 €, Kinder frei!  
 

• Dienstag, 07.06.2016, 18.00 Uhr:
Pottenstein:  „Wandern light“,  die leichte Tour ist  ca. 5 km
lang und dauert etwa 1,5 Std., Kosten: 5,00 €/Person.
Die Tour beginnt und endet am Wanderparkplatz hinter dem
SeniVita  Haus  St.  Elisabeth  Pottenstein,  Info  Tel.  0157
52713310
 

• Mittwoch, 08.06.2016, 10.00 Uhr:
Pottenstein:  Stadtrundgang  durch  die  historische  Altstadt,
Treffpunkt beim Tourismusbüro am Rathaus, Dauer: ca. 1,5
Stunden, kostenlos, keine Anmeldung erforderlich. 
Leitung: Thomas Bernard 
 

• Mittwoch, 08.06.2016, 10.00 Uhr:
Tüchersfeld: Wanderung durch den „Tiefen Grund“.
Die mittelschwere Rundtour ist  ca. 6 km lang und dauert
etwa  2,5  Stunden.  Die  Tour  beginnt  und  endet  am
Wanderparkplatz  in  Tüchersfeld  (neben  dem  Feuerwehr-
haus).
Kosten: 6,00 €/Person, Kinder bis 15 Jahre frei.
Info Tel. 0157 52713310.
 

• Mittwoch, 08.06.2016, 19.30 Uhr:
Tüchersfeld:  Vortrag:  Kalktuff:  Ein  historischer  Naturwerk-
stein  der  Region.  Vorkommen,  Bildung,  Eigenschaften,
Verwendung.
Referent: Dr. Roman Koch, Universität Erlangen
Info  Tel.  09242/1640 (Fränkische  Schweiz-Museum
Tüchersfeld)
 

• Donnerstag, 09.06.2016, 14.00 - 17.00 Uhr:
Geführte  Wanderung rund  um Pottenstein,  Gehzeit  ca.  3
Stunden,  Treffpunkt  vor  dem Tourismusbüro am Rathaus,
Wanderführer  Johann  Brendel,  keine  Anmeldung
erforderlich,  Die  Wanderung  findet  ab  5  Personen  statt.
Teilnahme kostenlos.
 

• Samstag, 11.06.2016, 19.00 Uhr:
Pottenstein, Kurpark: Kurkonzert,  es spielt die Stadtkapelle
Pottenstein. Eintritt frei!
 

• Freitag, 17.06.2016, 14.00 Uhr:
Wanderung  „Das  Klumpertal  erleben“  -  Exkursion  durch
eines  der  schönsten  und  unberührtesten  Täler  der
Fränkischen  Schweiz,  Leitung:  Steffi  Ribold-Büttner  /
Thomas Bernard, Tourismusbüro Pottenstein.
Treffpunkt um 14.00 Uhr am Parkplatz Eingang Klumpertal
(Wanderparkplatz  zwischen  Schüttersmühle  und

http://www.felsenbad.d/
http://www.huebnotix.de/
http://www.fsmt.de/
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Kirchenbirkig),  Dauer ca. 2 Stunden, Teilnahme kostenlos,
die Exkursion findet ab 5 Personen statt, keine Anmeldung
erforderlich!  

• Samstag, 18.06.2016, 9.00 Uhr:
Geführte Tageswanderung durch das Paradiestal, Treffpunkt
in Stadelhofen bei der Kirche. Route: Stadelhofen – Treunitz
– Paradiestal  - Hollfeld  –  Stadelhofen,  Länge ca.  12 km,
Gehzeit  ca.  3,5  Stunden,  Wanderführer  Erwin  Sebald,
Fränkische  Schweiz-Verein  Tüchersfeld  /  Helga  Spindler,
Frankenwaldverein, Info Tel. 09242/1661 (Herr Sebald)
 

• Samstag, 18.06.2016, 10.00 Uhr:
Geführte  Wanderung  durch  das  Pitztal  zur  Burgruine
Leienfels,  mit  Einkehrpause  im  Gasthaus Zur  Burgruine,
Treffpunkt:  Am  Wanderparkplatz  im  Pitztal  (nach  dem
Ortschild  Obertrubach  in  Richtung  Bärnfels),  zurück  zum
Ausgangspunkt  geht  es  auf  dem  therapeutischen
Wanderweg.   Dauer  ca.  2,5 Std.,  Kosten:  6,00 €/Person,
evtl. für die Einkehr ein paar Euro einstecken.
Wanderführer: Thomas Büttner, Info Tel. 0157 52713310.
 

• Samstag, 18.06.2016, 20.30 Uhr:
Fledermausführung  im  Klumpertal  –  Schüttersmühle
(BayernTourNatur),  Dauer:  ca.  2  Stunden,  ab  6  Jahre,
Treffpunkt: Wanderparkplatz an der B 470 Schüttersmühle,
Beitrag: Erwachsene: 5,00 €
 Anmeldung erforderlich unter Tel. 0157 52713310 
 

• Sonntag,  19.06.2016,  14.00  Uhr:  Elbersberg:  20  Jahre
Kindergarten St. Christophorus; Sommerfest (sh. S. 12)
 

• Sonntag, 19.06.2016, 15.00 Uhr:
Wanderung „Jägersteig im Klumpertal“ - Bronn (BayernTour-
Natur), Die Rundtour ist ca. 12 km lang und dauert etwa 3,5
Stunden. Sie beginnt und endet in Bronn, keine Anmeldung
erforderlich, Kosten: 6,00 €
Info unter Tel. 0157 52713310, Thomas Büttner.
 

• Mittwoch,  22.06.2016:  Fahrt  der Pottensteiner Senioren/
innen nach Bayreuth zur Landesgartenschau (sh. S. 5) 

• Mittwoch, 22.06.2016, 15.00 Uhr: Pottenstein: „Sagenhafte
Wanderung“  -  Der  Wanderer  erfährt  neben  den
Naturschönheiten  des  Püttlachtals  auch  die  eine  oder
andere  schauerliche  Sage  direkt  vom jeweiligen  Ort.  Die
mittelschwere Rundtour ist ca. 13 km lang und dauert ca. 4
Std., 6,00 €/Person
Treffpunkt: Parkplatz hinter dem SeniVita Haus St. Elisabeth
Pottenstein, Info Tel. 0157 52713310.
 

• Donnerstag, 23.06.2016, 14.00 – 17.00 Uhr:
Geführte  Wanderung  rund um Pottenstein,  Gehzeit  ca.  3
Stunden,  Treffpunkt  vor  dem Tourismusbüro  am Rathaus,
Wanderführer Johann Brendel,  keine Anmeldung erforder-
lich, Die Wanderung findet ab 5 Personen statt. 
Teilnahme kostenlos.
  

• Freitag, 24.06.2016: 
Kühlenfels: Johannisfeuer des SC Kühlenfels 
  

• Freitag, 24.06.2016, 14.00 Uhr: Pottenstein: Stadtrundgang
durch die historische Altstadt, Treffpunkt am Rathaus. Dauer
ca. 1,5 Stunden, keine Anmeldung erforderlich, kostenlos.
Leitung: Thomas Bernard
 

• Freitag, 24.06.2016, 17.00 Uhr: 
Teufelshöhle  Pottenstein:  Sonderführung  mit  vielen  Infor-
mationen rund um die Teufelshöhle, Dauer ca. 100 Minuten,
Teilnehmerzahl begrenzt. Preis: Erwachsene: 9,00 €, Kinder
8,00 €. Anmeldung unter Tel. 09243/208.
 

• Freitag, 24.06.2016, 18.00 Uhr: Tüchersfeld: Johannisfeuer
am Zeckenstein, Veranstalter: FF Tüchersfeld
 

• Freitag, 24.06.2016, 18.00 Uhr:   Kirchenbirkig:  Johannis-
feuer am alten Sportplatz, Veranstalter: FF Kirchenbirkig
 

• Samstag, 25.06.2016, 17.00 Uhr: 
Prüllsbirkig,  Berner-Hof:  Johanni-Feier  des  Elisabeth-
Vereins Pottenstein e. V., sh. Seite 11
 

• Samstag, 25.06.2016, 18.00 Uhr:  Waidach: Johannisfeuer
an der Linde, Veranstalter: FF Waidach  

• Mittwoch, 29.06.2016, 19.30 Uhr:
Tüchersfeld:  Vortrag  „Die  ersten  Ackerbauern  in  der
Fränkischen  Schweiz.  Ergebnisse  der  Grabungen  in  der
linearbandkeramischen  Siedlung  von  Eschlipp,  Referent:
Prof. Dr. Doris Mischka, Universität Erlangen
Info  Tel.  09242/1640 (Fränkische  Schweiz-Museum
Tüchersfeld)
 

• Donnerstag, 30.06.2016, 14.00 – 17.00 Uhr:
Geführte  Wanderung rund  um Pottenstein,  Gehzeit  ca.  3
Stunden,  Treffpunkt  vor  dem Tourismusbüro am Rathaus,
Wanderführer  Johann  Brendel,  keine  Anmeldung
erforderlich, Die Wanderung findet ab 5 Personen statt.
Teilnahme kostenlos.

Veranstaltungen im SeniVita   Seniorenhaus     
St. Elisabeth   Pottenstein  
 

Neben den Bewohnern des SeniVita Hauses sind 
auch Gäste herzlich willkommen!

• 03.06., 16.00 Uhr: Katholischer Gottesdienst
• 12.06., 10.30 Uhr: Katholischer Wortgottesdienst
• 17.06., 16.00 Uhr: Evangelischer Gottesdienst
• 19.06., 15.00 Uhr: Wiener Café mit alten Schlagern
• 24.06., 16.00 Uhr: Johannisfeuer mit Musik von

 Berni Bauernschmitt und Grillen
  

Veranstaltungshinweise ohne Gewähr!
  

Mitteilungen anderer Behörden
und Stellen 

Amt für Ländliche Entwicklung
Oberfranken
  

Ländliche Entwicklung
Verfahren Trägweis
Stadt Pottenstein, Landkreis Bayreuth 
  

Bekanntmachung 
Ausschreibung von landwirtschaftlichem

Grundbesitz der 
Teilnehmergemeinschaft Trägweis

Die  Teilnehmergemeinschaft  Trägweis  verfügt  in  der
Gemarkung  Kirchenbirkig  über  ein  landwirtschaftliches
Grundstück.  Das  Grundstück  liegt  an  der  Gemeinde-
verbindungsstraße von Kirchenbirkig nach Trägweis und
hat eine Größe von 0,7303 ha.

Das  Grundstück  soll  gegen  einen  kostendeckenden
Geldausgleich  abgegeben  werden.  Die  Teilnehmer-
gemeinschaft  hat  einen  Mindestpreis  von  8.650,-  €
festgesetzt.  Notar-  bzw.  Grundbuchkosten  für  die
Umschreibung  fallen  nicht  an.  Die  Verfahrenskosten  in
Höhe von ca. 4 Cent/qm sind vom Käufer zu zahlen.

Ein  Auszug aus  dem Flurbereinigungsplan  (Abfindungs-
nachweis) sowie eine Kartenbeilage werden im Rathaus
der  Stadt  Pottenstein,  Forchheimer  Str.  1,  91278
Pottenstein vom 30.05.2016 bis 17.06.2016 während der
Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt.

Interessenten  können  schriftliche  Angebote  bis  Montag,
den 20.06.2016 der Teilnehmergemeinschaft Trägweis am
Amt  für  Ländliche  Entwicklung  Oberfranken,
Nonnenbrücke  7a,  96047  Bamberg  (Postanschrift:
Postfach 11 01 64, 96029 Bamberg) zusenden.   
 

Bamberg, 13.05.2016
gez.   
Edgar Dippold, Baurat
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Gefahr für Fichtenbestände

Aufgrund  des  trockenheißen  Sommers  2015  ist  der
Ausgangsbestand der Fichtenschädlinge Buchdrucker und
Kupferstecher in diesem Frühjahr sehr hoch.
Kontrollieren Sie deshalb ab jetzt möglichst alle 2 Wochen
bis  zum  Herbst  Ihre  Fichtenbestände  auf  herabfallende
Rindenstücke, auffällig viele grüne Nadeln am Boden oder
braunes Bohrmehl am Stammfuß der Bäume.
Frisch  befallene  Bäume  müssen  schnellstmöglich  gefällt
und aus dem Wald gebracht werden.
Bei  Fragen  wenden  Sie  sich  bitte  an  Ihre  staatlichen
Revierleiter. Wir beraten Sie gerne.
 

Zuständig im Stadtgebiet Pottenstein:
• Forstrevier Waischenfeld, Revierleiter Georg Hellmuth, 
 Tel.: 0160-5820055 oder 09202-230
 für die Gemarkungen Tüchersfeld, Haßlach, 

Hohenmirsberg, Vorderkleebach, Püttlach
• Forstrevier Betzenstein, Revierleiter Robert Lindl,

Tel.: 0160-5820057 oder 09244-1558 
für die Gemarkungen Pottenstein, Elbersberg, 
Kirchenbirkig, Kühlenfels, Regenthal, Leienfels

  

Information über das FFH-Monitoring in Bayern;
FFH-Wald-Lebensraumtypen
 

Art.  11  der  Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie  (FFH-RL)
verpflichtet  die  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union,
den  Erhaltungszustand  der  besonders  schutzwürdigen
Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten (nach Anhang 1 bzw.
II und IV der FFH-RL) von gemeinschaftlichem Interesse zu
beobachten  (Monitoring).  Gemäß  Art.  17  der  FFH-RL
melden die Mitgliedstaaten alle sechs Jahre einen Bericht
mit  den  wichtigsten  Ergebnissen  dieses  FFH-Monitorings
an die Europäische Kommission.
Bund und Länder haben sich darauf  geeinigt,  den Erhal-
tungszustand der Lebensräume und Arten in Deutschland
über  eine  einfache  Stichprobe  zu  ermitteln  und  zu
dokumentieren. Die Probeflächen werden zufällig aus den
bayernweit  bekannten Vorkommen der jeweiligen Schutz-
güter  ermittelt.  Die  Probeflächen  können  dabei  sowohl
innerhalb als auch außerhalb von FFH-Gebieten liegen.
Zuständig für Kartierungen von Waldlebensräumen und für
Arten  mit  enger  Bindung  an  Wälder  ist  die  Bayerische
Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF).
(Hinweis: Für Offenlandarten und -Lebensraumtypen ist das
Landesamt für Umwelt (LfU) zuständig).
Im Gemeindegebiet befindet sich mindestens eine Probe-
fläche eines Wald-Lebensraumtypens. Diese Probefläche/n
sollen  im  Auftrag  der  LWF  im  Zeitraum  April  2016  bis
voraussichtlich  Juli  2017 untersucht werden. Die Begänge
finden nur in der Vegetationsperiode statt. 
Die Untersuchungen haben keinerlei Konsequenzen für die
Grundeigentümer  und  Nutzungsberechtigten  und  führen
auch nicht zu Beeinträchtigungen der Flurstücke.
Viele  der  Untersuchungsflächen  werden  land-  oder  forst-
wirtschaftlich  genutzt.  Damit  die  Stichprobe als  repräsen-
tativ  angesehen  werden  kann,  ist  es  wichtig,  dass  die
Stichprobenflächen keine Sonderbehandlung erfahren und
wie bisher im gleichen Rahmen genutzt werden.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihr zuständiges Amt für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Verfügung. 

Kindergarten St. Christophorus
Elbersberg

Besuch in der Kinderklinik 

Neulich  war  es  endlich  soweit.  Unsere  „Großen“,  die
Bärenkinder, fuhren nach Bayreuth in die Kinderklinik. Dort
übergaben  sie  eine  Geldspende  von  200  Euro.  Dieses
Geld sammelten die Kinder mit ihren Eltern. Nochmal ein
herzliches  Dankeschön  an  alle,  die  unsere  Aktion
unterstützt  haben!  Wir  wurden  in  der  Klinik  herzlich
empfangen. Dort wurde uns gezeigt, wie Kinder untersucht
werden (z.B. Ultraschalluntersuchung/EKG). 
Nach einer Führung durch die Station sahen wir auch noch
den Hubschrauber direkt neben uns wegfliegen. 
Auf dem nahegelegenen Spielplatz ließen wir uns unsere
Brotzeit  schmecken.  Natürlich  durfte  ein  Eis  im
Rotmaincenter nicht fehlen. 
Im  Dankesbrief  vom  Geschäftsführer  erfuhren  wir,  dass
die Spende in Dinge investiert wird, die über medizinische
Behandlungen  hinausgehen.  Die  Spende  kommt  direkt
den Kindern zugute!

Unsere Vorschulkinder töpfern 
Unsere  Vorschulkinder  durften  bei  Maries  Mama  das
Töpfern entdecken. An zwei Vormittagen konnten sie sich
voll entfalten. Sie gestalteten eine Schildkröte aus Ton.

Mit großem Stolz nahmen sie diese mit nach Hause! 
Ganz herzlichen Dank an unsere Ingrid Dormann!
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Tatü, tata die Feuerwehr ist da! 
Mit  viel  Spaß  konnten  unsere  Kinder  die  Feuerwehr
kennenlernen.  Sebastian  Failner  erklärte  uns,  wie  eine
Feuerwehrspritze funktioniert  und die Kinder durften dies
auch selbst  mal  ausprobieren.  Auch  im  Feuerwehrhaus
gab es viel Neues und Interessantes zu entdecken.   
Ganz herzlichen Dank an Sophies Papa!

  
Aktionstag Musik 
„Musik verbindet“
Am 11. Mai nahmen wir am Aktionstag „Musik in Bayern -
zusammen singen“ teil.
Mit  unserer altersgemischten  Gruppe besuchten wir das
Cafe Klatschmohn bei den Elbersberger Lindenhöfen. Dort
wurden  wir  schon  gespannt  von  den  Bewohnern  der
Lindenhöfe  und  auch  von  ortsansässigen  Senioren
erwartet.  Unsere  Kinder  sangen  zwei  Lieder  aus  ihrem
Repertoire.  Anschließend  sangen  wir  gemeinsam
Volkslieder mit  den Senioren.  So war  dieser Nachmittag
eine gelungene Sache, Alt und Jung zusammenzubringen.
Für ihre Teilnahme bekamen unsere Kinder einen Button
und eine Urkunde überreicht.
 

20 Jahre Kindergarten St. Christophorus 
Am 19. Juni feiern wir unser Sommerfest!
Wir  beginnen um 14.00 Uhr  mit  einer Dankandacht  und
anschließend zeigen die Kinder, wie einzigartig sie sind.
Bei Kaffee und Kuchen, Gegrillten, Spiel und Spaß für die
Kinder  und  einer  Tombola  wollen  wir  den  Nachmittag
genießen.
 

Das  Kiga-Team,  der  Elternbeirat  und  alle  Kinder  freuen
sich auf viele Gäste!
 

ASB  Kindertagesstätte  Rasselbande
Pottenstein 
  

Lebendkickerturnier - Wir sagen DANKE!

Die  Kita  „Rasselbande"  möchte  sich  auch  heuer  ganz
herzlich bei der Jugendbeauftragten der Stadt Pottenstein,
Frau  Maria  Dreßel,  bedanken.  Sie  veranstaltete  am
23.04.2016  in  der Turnhalle  der  Graf-Botho-Schule ein
Lebendkickerturnier,  dessen  Erlös  zum  Teil  unserer
Einrichtung gespendet wurde. 

Neben sehr  viel  Spaß bei  der  Teilnahme dürfen  wir  uns
daher auch über eine satte Spende freuen. 
Vergelt´s Gott!

Kindergarten St. Johannes 
Kirchenbirkig

Boys Day mit nachhaltiger Wirkung
Am  Donnerstag,  28.04.2016  fand  der  diesjährige  Boys
Day statt. Da sich unsere Einrichtung schon seit Jahren an
diesem  „Jungen-Zukunftstag“  beteiligt,  haben  sich  auch
heuer wieder einige Anwärter hier im Kiga St. Johannes für
diesen Tag beworben.
Neben  dem  Einblick  in  die  Arbeit  mit  unseren  Kindern
stand  heuer  für  die  neun  teilnehmenden  Jungs  eine
besondere Aktion auf dem Programm. So haben sich die
Schüler gerne bereit erklärt, an diesem Tag ganz praktisch
ans  Werk  zu  gehen  und  den  Sandaustausch  beim
Klettergerüst im Garten vorzunehmen.
Mit  viel  Muskelkraft,  Elan  und  Freude  schafften  sie  an
diesem  Tag  Beachtliches.  Danke  Jungs  für  Euer
Engagement und Eure Mitverantwortung, ihr seid spitze!
In  den  folgenden  Tagen  wurde  auf  der  Baustelle  von
Mitarbeitern, Kiga-Kindern und Eltern weitergeschafft und
so konnte rechtzeitig  zum Familienfest  das  Klettergerüst
wieder freigegeben werden.
Danke  an  dieser  Stelle  an  den  Bauhof  Pottenstein  für
Transfer und zur Verfügungstellung der Werkzeuge.

Familienfest 2016 

Unsere Kinder, der Elternbeirat und das Kindergartenteam 
St. Johannes luden - bei strahlendem Wetter - zum großen
Familienfest ein und hießen alle Gäste aus Nah und Fern 
herzlich willkommen.
Einer langen und liebgewordenen Tradition folgend, 
eröffneten die Kinder aus der Sonnenkäfergruppe, der 
Regenbogengruppe und aus dem Eulenturm IHR Fest mit 
Liedern, Tänzen und einem Spiel, bei dem die Zuschauer 
auf eine Reise um die Welt eingeladen wurden.
Mit viel Eifer, Freude und ganz viel Mut zeigten die kleinen 
Akteure, was sie in den vergangenen Wochen einstudiert 
hatten und wurden von ihrem Publikum immer wieder mit 
Szenenapplaus belohnt.
Bei Kaffee, Kuchen, Salaten und leckerer Pizza verging 
der Nachmittag für Groß und Klein wie im Flug.
Die Fahrten mit der dampfgetriebenen Straßenlokomotive 
„Marie-Luise“ sowie eine riesengroße Tombola mit ca. 
1300 Preisen waren die Attraktionen am Nachmittag.
Allen Helfern, Unterstützern und Spendern sei an dieser 
Stelle ein großes Vergelt´s Gott gesagt.
 
Ihr Kiga-Team und der Elternbeirat St. Johannes in 
Kirchenbirkig

-----------------------------------------------------

VdK – Kreisverband Bayreuth  
VdK - OV Pottenstein

• 9. Juli 2016, 10.00 Uhr: 
Bayreuth, Landesgartenschau: 
Großveranstaltung „Weg mit den Barrieren“ 
mit VdK Landesvorsitzenden Ulrike Mascher, VdK-Landes-
geschäftsführer Michael Pausder und Verena Bentele, 
Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von 
Menschen mit Behinderung und Mitglied im Landesvorstand
Info bei der Geschäftsstelle, Tel.: 0921/ 75987-0  

• 22. Juli 2016: Fahrt des VdK Ortsverbandes Pottenstein
zu den Luisenburg-Festspielen zur Aufführung des
Volkstheater-Stückes „Der verkaufte Großvater“, 
Anmeldung bei Hans Gmelch, Tel. 09242/820



Amtsblatt Nr. 05/2016 Seite 11 26. Mai 2016

Elisabeth-Verein Pottenstein e.V.

Wie in den vergangenen Jahren dürfen wir Sie wieder zu
unserer  Johanni-Feier  einladen. Wir  freuen uns auf  die
geselligen  Stunden  und  das  miteinander  Feiern  am
Bernerhof in Prüllsbirkig. 

Das  gemütliche  Beisammensein  beginnt  am  Samstag,
den  25.  Juni  um  17  Uhr.  „Cheesy  &  Langi“ werden
wieder den Nachmittag mit und für uns gestalten, in der
Scheune und am Feuer.

Eingeladen dazu sind wie immer alle, denn es ist uns ein
Anliegen, das Miteinander von jung und alt zu leben. 
Wir freuen uns, wenn Sie sich angesprochen fühlen, für’s
leibliche Wohl und Unterhaltung ist bestens gesorgt. 
Gerne holen wir Sie auch wieder zuhause ab, bitte rufen
Sie uns dazu unter 09243/ 7017540 an.
Zudem möchten wir heute schon darauf hinweisen, dass
wir  im  September  wieder  einen  Herbst-Ausflug
organisieren.  Als  Ziel  haben  wir  uns  das  Kloster
Kirchschletten (in der Nähe von Scheßlitz)  ausgesucht.
Die  Benediktinerinnen  der  Abtei  Maria-Frieden betreiben
neben  der  Landwirtschaft  auch  eine  Kerzenwerkstatt.
Nähere Informationen erhalten Sie in einem der nächsten
Amtsblätter. 
Heute  nur  die  Vorankündigung  und  der  Termin  zum
Vormerken:  Samstag,  24.  September  2016 am
Nachmittag. 

Und  noch  ein  Hinweis  für  alle,  die  die  Landesgarten-
schau besuchen: 

Im  Rahmen  des  „Weg  des  Lebens“,  den  die  Kirchen
organisiert  haben,  hat  der  Hospizverein  Bayreuth  die
Gestaltung  der  letzten  Weg-Etappe  übernommen  und
wurde dabei auch vom Elisabeth-Verein unterstützt. Neben
dem  Quellstein  aus  dem  Garten  des  Albert-Schweitzer-
Hospizes  stehen  Gedenkbretter,  die  von  Trauernden
geschaffen wurden.

WENN ICH AN DICH DENKE …
Die bunten,  persönlich  gestalteten
Holzstehlen  erinnern  an  die
Verstorbenen, an ihr buntes Leben.
Und  sie  halten  fest,  was  der
Verstorbene  dem  Nahestehenden
bedeutet,  was  sie  miteinander
verbindet.
 
Wenn Sie in Bayreuth sind, lassen Sie doch auch diesen
Weg, die „Melodie des Lebens“ auf sich wirken.
So darf ich Sie für heute von Herzen grüßen,
 
Ihre Andrea Eichenmüller
 
Nähere  Informationen  zum  Elisabeth-Verein  telefonisch
unter:  09243/  7017540  oder  auf  unserer  Homepage:
www.elisabeth-verein-pottenstein.de.

  Die Schützengesellschaft Pottenstein trauert um ihren Ehrenschützenmeister
  

Willi Engelhardt
 

Willi war 1964 eines der Wiedergründungsmitglieder der Schützengesellschaft 
Pottenstein. Von 1968 bis 1994 war er 1. Schützenmeister unseres Vereins. 
1998 wurde er durch die Mitgliederversammlung zum Ehrenschützenmeister 
ernannt.

Aufgrund seines Einsatzes für das Schützenwesen ernannte ihn der Schützengau 
Pegnitzgrund im Jahre 2002 zum Gau-Ehrenmitglied. 
Mit ihm verliert die Schützengesellschaft einen hilfsbereiten und geschatzten 
Kameraden. 

  

Wir sind ihm zu großen Dank verpflichtet.

Schützengesellschaft Pottenstein
Vorstandschaft und Mitglieder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.elisabeth-verein-pottenstein.de/
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20 Jahre Kindergarten St. Christophorus

Unser Kindergarten St. Christophorus in Elbersberg lädt ein 

zum Sommerfest am 19. Juni 2016 um 14.00 Uhr.
Wir beginnen mit einer Dankandacht.
„Gott hat uns wunderbar gemacht, wir sind spitze, wir sind genial!"
     

Anschließend zeigen die Kinder anhand verschiedener Darbietungen, wie wunderbar jedes einzelne Kind ist.  
Bei Kaffee und Kuchen, Gegrilltem, usw. lassen wir unser Jubiläum ausklingen!

Auf Euer Kommen freuen sich das Kiga-Team, der Elternbeirat und alle Kinder!



Amtsblatt Nr. 05/2016 Seite 13 26. Mai 2016

Katharina Büttner Marlon Schmitt

Maja Dressel Nico Schrüfer

Tobias Eitzenberger Hannah Stiefler

Daniel Endres Lea Stiefler

André-Leon Koch

   

Wir bedanken uns ganz herzlich für die vielen Glück- und Segenswünsche und
Geschenke, auch im Namen unserer Eltern!

Unser großer Dank gilt auch Herrn Pfarrer Thomas Thielscher und allen, die uns auf
dieses Fest vorbereitet haben; außerdem der 

Stadtkapelle Pottenstein für die schöne musikalische Begleitung.

Erstkommunion 2016 in Pottenstein

…. das ideale Familien- und Spaßbad in Pottenstein
  

  

●  Dampfbad 
●  Neuartige Wasserdesinfektion für Ihre Gesundheit 
     (salzhaltiges Wasser im Schwimm- und Kinderbecken)
●  Schwimmkurse 
● Mittwoch Warmbadetag
● Mittwoch 18 – 19 Uhr Wassergymnastik – Teilnahme
    kostenlos (und mittwochs 19 - 20 Uhr Rehasport)
●  Babyschwimmen

 Öffnungszeiten:

Info Tel. 09243 / 903166, www.pottenstein.de 

http://www.pottenstein.de/
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Altbauwohnung Pottenstein - 

Zentrum

2. OG, 3 Zimmer - Küche - Bad,

ca. 60 m², Zentralheizung, Burgblick,

ab 01.06.2016 zu beziehen

Tel. 09243 / 238

 

Erfahrener Kaufmann 
53 Jahre 

sucht Arbeitsplatz
im Vertrieb, Außendienst 

oder Verkauf. 
  

Ich spreche fließend Englisch.
Über eine Kontaktaufnahme 

freue ich mich.

Kontakt: 0175/9633371

 

Bistro / Kneipe im Stadtzentrum

sucht neuen Pächter
ab 01.09.2016 

  

Keine Brauereibindung!
  

Tel. 09243 / 238 

 

Wir suchen ein „Putzteufelchen“ 
zur Reinigung unserer Gästezimmer, 

vormittags, 3 x die Woche 
  

und eine nette Servicekraft 
auf Minijob-Basis. 

  

Gasthof Schönblick
Gößweinstein

Tel. 09242-377 
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      Bayerisches Rotes KreuzBayerisches Rotes Kreuz  
  

  
Der nächste Blutspendetermin des Bayerischen Roten Kreuzes findet am 

Mittwoch, 01. Juni 2016 von 16.00 - 20.00 Uhr 
in der Graf Botho Grund- und Mittelschule Pottenstein statt.

Bitte den Spendeabstand von 56 Tagen unbedingt einhalten! 
Bringen Sie zu jeder Spende Ihren Blutspendepass mit, zumindest aber 
einen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, Führerschein).
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Alberts § Eichler
Partnerschaft

Steuerberater – Rechtsanwälte
 

91278 Pottenstein, Mariental 3, Tel. 09243 / 7000 340  po  ttenstein  @ae-steuer-recht.de  
91257 Pegnitz, Nürnberger Straße 2, Tel. 09241 / 48980-0  pegnitz@ae-steuer-recht.de

www.ae-steuer-recht.de  
 

Umlagen im Verein zur Finanzierung von Vereinsaufgaben – steuerliche Voraussetzungen 
In der Zeit von März bis Juni eines jeden Jahres finden die Jahreshauptversammlungen in den Vereinen statt.
Fast immer werden hier die finanziellen Probleme des Vereins angesprochen und Überlegungen diskutiert, 
wie die finanzielle Lage des Vereins verbessert werden kann. Mitunter sind auch größere Investitionen 
geplant, über deren Finanzierung beraten wird. Um die Gemeinnützigkeit des Vereins nicht zu gefährden, 
sollten die häufigsten Fallen beachtet werden:

-          Erhebung von Vereinsumlagen ohne rechtliche Grundlage
-          Erforderliche Satzungsänderungen werden nicht korrekt durchgeführt
-          Eine Umlage wird rückwirkend erhöht
-          Umlagen und Mitgliedsbeiträge überschreiten Höchstgrenzen
-          Für geleistete Umlagen werden Zuwendungsbescheinigungen ausgestellt
-          Zulässige Höhe bei Investitionsumlagen wird überschritten
-          Umlage nach Austritt aus dem Verein

Es wird dringend geraten, die o. g. Fallen in der Vereinsführung ausführlich zu beraten und die Ausführung 
rechtsicher zu planen.
   

Neue Tarifrente - Bau und Mindestlöhne im Baugewerbe
Die Tarifvertragsparteien der Bauwirtschaft haben eine zusätzliche Altersversorgung in der Bauwirtschaft 
beschlossen. Mit der Tarifrente Bau als Bestandteil des neuen allgemeinverbindlichen Tarifvertrages über 
eine zusätzliche Altersvorsorge im Baugewerbe wird seit dem 1.1.2016 das seit 1957 bestehende, 
überwiegend umlagefinanzierte System der Rentenbeihilfe weiterentwickelt und dieses nach und nach durch
ein kapitalgedecktes System ersetzt. Mit der Einführung der neuen Altersversorgung in der Baubranche 
(TZA Bau) werden erstmals die Beschäftigten in den neuen Bundesländern und die Auszubildenden in die 
überbetriebliche Altersversorgung einbezogen. Von der neuen Tarifrente Bau werden ab dem 1.1.2016 
erfasst:

-      Alle Beschäftigten in den alten Bundesländern, die am Stichtag, dem 31.12.2015 das 50. Lebensjahr
             noch nicht vollendet haben

-      Alle Beschäftigte, die nach dem Stichtag 31.12.2015 erstmals in das Baugewerbe eintreten
-      Alle Beschäftigte mit Sitz in den neuen Bundesländern
-      Alle Auszubildenden

Für Arbeitnehmer in den alten Bundesländern und Berlin (West), die vor dem 1.1.2016 bereits im 
Baugewerbe tätig waren und das 50. Lebensjahr zum Stichtag 31.12.2015 vollendet haben, gilt die bisherige 
Rentenbeihilfe.
  

Zur Bemessungsgrundlage der Entnahme von Strom und Wärme bei einem 
Blockheizkraftwerk
Die Bemessungsgrundlage der Entnahme von Strom und Wärme für den Eigenbedarf sind die für die 
Stromerzeugung mit einem Blockheizkraftwerk angefallenen Selbstkosten. Dies gilt zumindest dann, wenn die
unentgeltliche Wertabgabe nicht anhand von Preisen für Fernwärme bemessen werden kann, weil kein 
Anschluss an ein entsprechendes Fernwärmenetz besteht. Finanzgericht Niedersachsen Urt. 9.1.2014

Steuerberater Heinrich Eichler
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